
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Referendum
Akteure Graubünden
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Hirter, Hans
Schaub, Hans-Peter

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Hirter, Hans; Schaub, Hans-Peter 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Referendum, Graubünden, 2003 - 2021.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Volksrechte

1Föderativer Aufbau

1Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

2Interkantonale Zusammenarbeit

2Infrastruktur und Lebensraum
2Raumplanung und Wohnungswesen

2Wohnungsbau und -eigentum

2Bildung, Kultur und Medien
2Kultur, Sprache, Kirchen

2Sprachen

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 1

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den geänderten Kantonsverfassungen von
drei Kantonen die Gewährleistung zu erteilen, da keine der Verfassungsänderungen mit
dem Bundesrecht in Konflikt stehe.
Die Anpassung der Zürcher Kantonsverfassung beinhaltet eine Erweiterung der
Finanzbefugnisse des Regierungsrats sowie der Stimmbevölkerung auf Kosten des
Kantonsrats: Der Regierungsrat kann künftig neue einmalige Ausgaben bis CHF 4 Mio.
(bisher 3 Mio.) und neue wiederkehrende Ausgaben bis jährlich CHF 400'000 (bisher
300'000) eigenständig beschliessen. Alle Ausgabenbeschlüsse, die diese Summen
übersteigen, werden vom Kantonsrat gefällt und unterliegen künftig dem fakultativen
Referendum; bisher hatte das fakultative Finanzreferendum in Zürich erst ab neuen
einmaligen Ausgaben von CHF 6 Mio. und ab neuen wiederkehrenden Ausgaben von
CHF 600'000 gegolten.
Der Kanton Graubünden wechselt mit der Änderung seiner Verfassung das Wahlsystem
für den Grossen Rat: Statt des Majorzsystems gilt künftig das Proporzsystem.
Graubünden macht diesen Schritt, nachdem die Einführung des Proporzes davor über
Jahrzehnte hinweg immer wieder gescheitert, aufgrund eines Bundesgerichtsurteils aus
dem Jahr 2019 (BGE 145 I 259) aber nötig geworden war. In der neuen
Verfassungsbestimmung behält sich der Kanton noch in zwei Punkten vor, von einem
reinen Verhältniswahlrecht abzuweichen, nämlich mit einem Mindestquorum und einer
sogenannten Majorzbedingung. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausführte,
konkretisiert der Kanton Graubünden diese beiden Punkte auf Gesetzesstufe: Als
Mindestquorum sieht der Kanton vor, dass nur Parteien, die kantonsweit einen
Stimmenanteil von mindestens 3 Prozent erreichen, ins Parlament einziehen können.
Gemäss der Majorzbedingung steht in jedem Wahlkreis der stimmenstärksten Liste
dieses Wahlkreises mindestens ein Sitz zu; dies hat zur Folge, dass es Abweichungen
von der grundsätzlich geltenden Sitzzuteilung nach dem Doppelten Pukelsheim geben
kann und dass in jenen Wahlkreisen, die bloss über einen Sitz verfügen, auch weiterhin
prinzipiell das Majorzverfahren zur Anwendung kommt. Weil die Majorzbedingung im
kantonalen Gesetz aber ihrerseits eingeschränkt wird (sie kann demnach nicht dazu
führen, dass eine Partei oder ein Wahlkreis letztlich insgesamt mehr Sitze erhält, als
ihnen rechnerisch zustehen), beurteilte sie der Bundesrat als bundesrechtskonform.
Aus dem Kanton Neuenburg waren drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten. Die
erste schreibt vor, dass Windenergie-Anlagen an höchstens fünf Standorten im Kanton
errichtet werden können; die zweite schafft die Möglichkeit, Mitglieder der
Kantonsregierung, der kantonalen Gerichte sowie der Gemeindeexekutiven ihres Amtes
zu entheben sowie die Kantonsregierung als Ganze vorzeitig abzuberufen; die dritte
schliesslich hält fest, dass der Kanton seine Transportinfrastrukturen aufgrund einer
langfristigen Mobilitätspolitik planen muss und dass er für den Bau einer direkten
Eisenbahnverbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds einen Kredit
aufnehmen kann. Bemerkenswert ist an den Neuenburger Änderungen, dass sie von den
kantonalen Stimmberechtigten schon 2014 beziehungsweise 2016 beschlossen worden
waren, aber erst 2021 dem Bund zur Gewährleistung vorgelegt wurden. Auf die
Hintergründe dieser Verzögerung ging die bundesrätliche Botschaft indessen nicht
ein. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2021
HANS-PETER SCHAUB
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Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Im dreisprachigen Kanton Graubünden legte die Regierung dem Parlament ein neues
Sprachengesetz vor. Dieses regelt den Gebrauch der Amtssprachen Deutsch,
Rätoromanisch und Italienisch. Die umstrittene Einheitssprache Romantsch Grischun
ist nur für die kantonale Ebene vorgeschrieben; ihre Verwendung auf regionaler oder
kommunaler Ebene soll weiterhin nicht zentral geregelt werden. Als pragmatisches
Territorialitätsprinzip bezeichnete die Regierung ihre Vorschläge für die Bestimmung
der jeweiligen Amts- und Schulsprache in den Gemeinden und Kreisen. Diese Regeln
schützen die Sprachminderheit der Rätoromanen vor einer Verdrängung ihrer Sprache
durch das Deutsche, fixieren die Sprachgrenze aber nicht auf ewige Zeiten. Sprechen in
einer Einheit mindestens 50 Prozent der Bevölkerung die traditionell angestammte
Sprache, gilt sie als einsprachig. Sprechen noch zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
das traditionelle Idiom, so soll sie als zweisprachig gelten. Sinkt hingegen der Anteil der
angestammten Sprachgemeinschaft unter 20 Prozent, kann von der betroffenen
Bevölkerung mit einer qualifizierten Mehrheit (66%) der Wechsel zur neuen
Mehrheitssprache beschlossen werden. Nachdem Rätoromanen die neue Regelung als
minderheitenfeindlich kritisiert hatten, beschloss das Parlament, dass eine Gemeinde
auch dann als einsprachig (d.h. in der Praxis fast immer Romanisch) gelten soll, wenn
nur noch mindestens 40 Prozent der Einwohner die angestammte Sprache sprechen. 
Dies wiederum rief eine «Interessengemeinschaft Sprachenfreiheit» auf den Plan, die
das Referendum gegen das neue Sprachengesetz lancierte. Sie bemängelte, dass damit
in ursprünglich romanischsprachigen Gemeinden und Kreisen, deren Bevölkerung
heute aber zu 60 Prozent deutscher Muttersprache ist, in der Schule, im Verkehr mit

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2006
MARIANNE BENTELI
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der lokalen Verwaltung und vor den Gerichten einzig das Rätoromanische zugelassen
wäre. 5

Im dreisprachigen Kanton Graubünden wurde das neue Sprachengesetz in einer
Referendumsabstimmung mit 22'582 Ja gegen 19'344 Nein angenommen. Das Gesetz
regelt den Gebrauch der Amtssprachen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und
legt Grundsätze für deren Gebrauch in den Gemeinden fest. Das Gesetz schien
unbestritten, da es 2006 im Kantonsparlament einstimmig angenommen worden war.
Vor allem Deutschsprachige hatten aber wegen des starken Schutzes des romanischen
Idioms in ursprünglich romanisch-, heute aber mehrheitlich deutschsprachigen
Gemeinden das Referendum ergriffen. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.06.2007
MARIANNE BENTELI

1) BBl, 2003, S. 7056 f.
2) BBl, 2021, 2904; BBl, 2021, 2905; BGE 145 I 259
3) BBl, 2003, S. 7056 ff. ; BaZ, 21.6.03; 26.9.03. 
4) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.; Presse vom 23.6.03.
5) BüZ, 8.6., 11.9., 3.10., 19.10. und 4.12.06
6) AZ, Bund und BüZ, 18.6.07
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